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Inliegend zur gefl . Ansicht und behufs Empfehlung

bezw Anschaffung

die 2 . verbesserteund vermehrte Auflage 190M der

Mnpapme
für den Schulgebrauch

(D . R 'M 172413 )

in Griginalgröste und ohne HertkiirMg :

! . Muster eines Staats schuld scheines mit
Ealon und Zinsscheinen ,

I ! . Muster einer Abtie mit Talon und Dividenden¬
scheinen ,

III . Muster eines Kentenbrieses mit Talon und
Zinsscheinen ,

IV . Muster eines Pfandbriefes mit Erneuerungs-
schein und Zinsscheinen ,

V. Muster einer Stadt -Anleihe mit Anweisung
und Zinsscheinen — nebst Auszug aus dem Kurszettel .

u Muster unaufgezogen 0,60 ^

a Muster aufgezogen (Leinwand oder Pappe ) 1,— „
und

Die Kehandlung der Wertpapiere
mit Aufgaben und Lösungen . (0,80 ^ ) . 2 . Aufl . 1904 .

Nachbestellungen
durch jede Buchhandlung und direkt von der Nmelang

'
schen Lehrmittel -

Handlung — Charlottenburg — und Kob . Wrumann , Eberswalde .







I . ]Vfuster eines Staatssehuldseheines .
D . R . G .-M . 172413 .

200 Wertlos . 200

3 '
/2 Anleihe 200 ,

Prozent .
des deutschen Reiches 3 ‘k

Prozent .
vom Jahre 1888 .

S

^ chuld ^ erschreibufrj
über

Lit. E . ZSS NLs.r'LZ Nr. 122924.
Zwei Hundert Mark ==

peiehswährung „

Verzinslich mit Drei einhalb Vom Hundert =—zzzs

ausgefertigt nach den Bestimmungen der Gesetze vom 16 . Februar 1882 (Reichsgesetzblatt
Seite 89) , vom 31 . März 1885 (Reichsgesetzblatt Seite 79) , vom 16 . März 1886 (Reichsgesetz¬
blatt Seite 58) und vom 26 . März 1888 (Reichsgesetzblatt Seite 107 ) .

Die Zinsen werden bei der Königlich Preussischen Staatsschulden -Tilgungskasse in
Berlin und aufserdem bei der vom Reichskanzler zu bezeichnenden Stelle halbjährlich am
2 . Januar und am 1 . Juli an den Überbringer des fälligen , hierzu gehörigen Zinsscheins
berichtigt . Die Zinsscheine sind ungiltig , wenn ihr Geldbetrag nicht binnen vier Jahren , vom
Fälligskeitstermin ab gerechnet , erhoben worden ist . Von zehn zu zehn Jahren wird dieser
Schuldverschreibung eine Reihe neuer Zinsscheine mit Anweisung für die folgende verabreicht -

Die Tilgung des Schuldkapitals erfolgt in der Art , dafs die durch den Reichshaus -
haltungs -Etat dazu bestimmten Mittel zum Ankauf einer entsprechenden Anzahl von Schuld¬
verschreibungen verwendet werden . Dem deutschen Reiche bleibt das Recht Vorbehalten ,
die im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen zur Einlösung gegen Barzahlung des
Kapitalbetrages binnen einer gesetzlich festzustellenden Frist zu kündigen . Den Inhabern der
Schuldverschreibungen steht ein Kündigungsrecht gegen das deutsche Reich nicht zu .

BERLIN , den 31 . Dezember 1888 .

^Stempejj

ReiehsschulderwVerwaltung .
Sydow. Merleker . Sieber . Mücke. von Cuny . Dahlke .

200 200

Herausgegeben von R . Neumann , Lehrer in Eberswalde .
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I . Zum „Puster eines Staatssehuldseheines “.
D . R .-G .-M . 172413.

ft

LitE - xa & ost
N#- 122924 -

zur 3 V2 proz . Anleihe des * deutschen Reiches von 1888 .

Ho . 122924 . üatrk Ltit . E .

Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Rückgabe eine neue Reihe von Zinsscheinen .

Reichsschulöenverwaltung.
Sydow .

11

Zinssehein (Coupon ) . Wertlos Zinsschein (Coupon ) .
3 1/., proz . Anleihe des deutschen Reiches von 1888.

Zinsschein Reihe 1 Nr. 8 — Stempel — zur Schuldverschreibung
Nr . 122924 _ Lit . E .

über 200 Marl̂ jj | 3 Mark 50 Pf.

Halbjährliche Zinsen
Ĵ

Jwh 1893 mit Drei Jt 50 Pf .

Ausgefertigt Berlt ^ deyf | §y | >| | ehiber 1888 .
Kontrolle

Reichsschuldenverwaltung .der Staatspapiere . 3
Reichel . Sydow . Mücke . Dahlke .

Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist am 31. Dezember 1896 .

' 21 * 3 l lt proz . Anleihe des deutschen Reiches von 1888.

Zinsschsin Reihe I Nr . 7 — Stempel — zur Schuldverschreibung
Nr . 122924 Lit . E .

über 200 Marj£ ^ ?t 3 Mark 50 Pf.

Halbjährliche Zinsen z^|dbfe| aaOJulj 1892 mit Drei Jt 50 Pf .

Ausgefertigt
Kontrolle

der Staatspapiere .
Reichel .

Beiiift/d ^ ^ l^ lfember 1888 .
Reichsschuldenverwallung .

Sydow . Mücke . Dahlke .

S3
3 1/2 proz . Anleihe des deutschen Reiches von 1888.

Zinssehein Reihe I Nr . 6 — Stempel — zur Schuldverschreibung
Nr. 122924 ,— Lit . E .

über 200 Marks fl *| 3 Mark 50 Pf.
1892 mit Drei Jt 50 Pf.Halbjährliche Zinsen za

Berlik ^ !Ausgefertigt
Kontrolle

der Staatspapiere .
Reichel .

| fe® <a * fnber 1888 .
Reichsschuldenverwaltung .

Sydow . Mücke . Dahlke .

S3

Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist am 31 . Dezember 1895 .

< ?&
s
C0

Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist am 30 . Juni 1896 .

3 1/., proz . Anleihe des deutschen Reiches von 1888.

Zinsschein Reihe 1 Nr . 5 — Stempel — zur Schuldverschreibung
Nr . 122924 Lit . E .

über 200 Mark P j 3 Mark 50 Pf .
'Xi < fT3 ^

Halbjährliche Zinsen

Ausgefertigt
Kontrolle

der Staatspapiere .
Reichel .

Berl

, iiuli: 1891 mit Drei Jt 50 Pf.

mber 1888 .
Reichsschuldenverwaltung .

Sydow . Mücke . Dahlke .

Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist am 30 . Juni 1895 .

3V2 proz . Anleihe des deutschen Reiches von 1888.
Zinsschein Reihe I Nr . 4 — Stempel — zur Schuldverschreibung

Nr . 122924 Lit . E .
. über 200 Mark(j ) J „ 3 Mark 50 Pf.

n
50 Pf.Halbjährliche Zinsen z ;\llSjclr i

Berlin
Reichsschuldenverwaltung .

Sydow . Mücke . Dahlke .

Ausgefertigt
Kontrolle

der Staatspapiere .
Reichel .

imKtaMMR 1891 mit Drei ,
jRL
JrHCe ^wfnber 1888 .

O
sr
£

ißTS

3 l/, proz . Anleihe des deutschen Reiches von 1888.
! Zinsschein Reihe I Nr , 3 — Stempel — zur Schuldverschreibung

ss

Nr . 122924
über 200 Mar^ Jj J

Ausgefertigt
Kontrolle

der Staatspapiere .
Reichel .

Lit . E .
3 Mark 50 Pf .Vj - j

Halbjährliche Zinsen ans^ | kilij 1890 mit Drei Jt 50 Pf .

Berltw^ iß nf jTt iÄwember 1888 .
Reichsschuldenverwaltung .

Sydow . Mücke . Dahlke .

Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist am 31. Dezember 1894 .

3 ‘/2 proz . Anleihe des deutschen Reiches von 1888.

Zinsschein Reihe 1 Nr . 2 — Stempel — zur Schuldverschreibung
Nr . 122924 Lit . E.

über 200 MarlfŜ /ip „ ^ Mark 50 Pf.

Halbjährliche Zinsen z 1890 mit Drei Jt 50 Pf .

Ausgefertigt Berlinf ' tff ' n IrDezember 1888 .
Kontoiie Reichsschuldenverwaliung.der btaatspapiere .
Reichel . Sydow . Mücke . Dahlke .

öd

C
Q

Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist am 30 . Juni 1894 .

37 2 proz . Anleihe des deutschen Reiches von 1888.
Zinsschein Reihe l Nr . I — Stempel — zur Schuldverschreibung

Nr . 122924 Lit . E .
über 200 MarkJJ _ ^3 Mark 50 Pf .

Ly <v itvr fm

Halbjährliche Zinsen

Ausgefertigt
Kontrolle

der Staatspapiere .
Reichel .

Berk

i.rlill 1889 mit Drei Jt 50 Pf.
Ien' 317 Dezember 1888 .

Reichsschuldenverwaltung .
Sydow . Mücke . Dahlke .

Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist am 31. Dezember 1893 . Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist am 30 . Juni 1893 .

\

2 . verbesserte und vermehrte Auflage . 1903 .







Nur für den Schulgebrauch
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II . Zum „JVIuster einer Aktie “
D . R .-G .-M, 172413 .

zum Interimssehein , betreffend die Aktie Liit . B ISlr . 674
des

Bankvereins in Bischofswerda .
Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Rückgabe zum oben bezeichneten Interimsschein die III . Serie Dividendenscheine

iür die 10 Geschäftsjahre 1806 —1815.

Bischofswerda , am 2 . Januar 1896 .

Der Aufsichtsrat.
E . Böhmer,
Vorsitzender .

Bankverein .
Der Vorstand.

F . Sparschuh . R - Löhnerl .

<D
"SST

BZ
10 . Dividendenschein

der Aktiengesellschaft .
Bankverein in Bischofswerda . (

Interimsschein zur Aktie Lit . B Nr . 674 .
Inhaber dieses Scheines empfängt gegen denselben den Betrag
der für das Geschäftsjahr ltfa ÄktflRigemäfs festgesetzten

Dividende aus der KftsUfcrj enOf eichneten Bank .
BischofswerA , 29 a .aJitwar 1896 .

73

Der Aufsichtsrat .

E. Böhmer ,
Vorsitzender .

Bankverein .
Der Vorstand .

F. Sparschuh . B. Löhnert .

Dividendenscheine werden nicht amortisiert ; sie sind, wenn sie nicht 3 Jahre
nach Verfall zur Zahlung vorgelegt werden , wertlos , und die betreffenden

Dividenden verfallen der Gesellschaft . ra

9 . Dividendenschein
der Aktiengesellschaft

Bankverein in Bischofswerda .
Interimsscheinzur Aktie Lit . B Nr . 674.

Inhaber dieses Scheines empfängt
der für das GeschäSsj ^ Bi äHlAf

Dividende aus qT
Bischof !

Der Aufsichtsrat .

E. Böhmer ,
Vorsitzender .

ankverem .

egen denselben den Betrag
atutengemäfs festgesetzten
nterzeichneten Bank .
Januar 1896 .

Der Vorstand .

F . Sparschuh . R. Löhnert .

Dividendenscheine werden nicht amortisiert; sie sind, wenn sie nicht 3 Jahre
nach Verfall zur Zahlung vorgelegt werden , wertlos , und die betreffenden

Dividenden verfallen der Gesellschaft .

sa
8 . Dividendenschein

der Aktiengesellschaft
Bankverein in Bisohofswerda .

Interimsscheinzur Aktie Lit . B Nr . 674.
Inhaber dieses Scheines empfängt gegen denselben den Betrag
der für das Geschäftsjahr lätt ratjdfepgemäfs festgesetzten

'
Dividende aus der KKslJel » tafteichneten Bank .

BischofswerA , fffifi -Slittfiai' 1896 .

Der Aufsichtsrat .

E, Böhmer ,
Vorsitzender .

Bankverein .
Der Vorstand .

F , Sparschuh. R. Löhnert .

Dividendenscheine werden nicht amortisiert ; sie sind, wenn sie nicht 3 Jahre
nach Verfall zur Zahlung vorgelegt werden , wertlos , und die betreffenden

Dividenden verfallen der Gesellschaft .

73
7 . Dividendenschein

der Aktiengesellschaft
Bankverein in Bischofswerda .

Interimsschein zur Aktie Lit . B Nr . 674.
Inhaber dieses Scheines empfängt gegen denselben den Betrag
der für das Geschäftj ^ jk ÄKjjB &tutengemäfs festgesetzten

Dividende aus Ar Bfe ftttttjamterzeichneten Bank.
ßischofBv̂ ffcflAw ^ Januar 1896 .

Der Aufsichtsrat . Der Vorstand .
E. Böhmer , F . Sparschuh . R. Löhnert .
Vorsitzender .

Dividendenscheine werden nicht amortisiert ; sie sind , wenn sie nicht 3 Jahre
nach Verfall 2ur Zahlung vorgelegt werden , wertlos , und die betreffenden

Dividenden verfallen der Gesellschaft .
öS

6 . Dividenderischein
der Aktiengesellschaft

Bankverein in Bischofswerda .
Interimsschein zur Aktie Lit . B Nr . 674.

Inhaber dieses Scheines empfängt gegen denselben den Betrag
der für das Geschäftsjahr IJfA j& fuÄngemäfs festgesetzten

Dividende aus der KftsAkn Untfrzeichneten Bank .
BischofswerA , 2BBMTal(uar 1896 .

72

Der Aufsichtsrat .

E. Böhmer ,
Vorsitzender .

Bankverein .
Der Vorstand .

F , Sparschuh. R. Löhnert ,

5 . Dividendenschein
der Aktiengesellschaft

Bankverein in Bischofswerda .
Interimsscheinzur Aktie Lit . B Nr . 674.

Inhaber dieses Scheines empfängtgegen denselben den Betrag
der für das GeschäÄsjjÄQj ^kitutengemäfs festgesetzten

Dividende aus A r A ^steHmrwinterzeichneten Bank.
BischofBreSttfmiftjl Januar 1896 .

Bankverein .
Der Aufsichtsrat . Der Vorstand .

E. Böhmer , F . Sparschuh. R. Löhnert .
Vorsitzender .

Dividendenscheine werden nicht amortisiert ; sie sind, wenn sie nicht 3 Jahre
nach Verfall zur Zahlung vorgelegt werden , wertlos , und die betreffenden

Dividenden verfallen der Gesellschaft .

Dividendenscheine werden nicht amortisiert; sie sind , wenn sie nicht 3 Jahre
nach Verfall zur Zahlung vorgelegt werden , wertlos , und die betreffenden

Dividenden verfallen der Gesellschaft .
w

Herausgegeben von R . Neumann Lehrer in Eberswalde . 2 . verbesserte und vermehrte Auflage . 1903 .
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III. Zum „JVluster eines Rentenbriefes“ .
D R .-G .-M . 172413.

Zinssehein (Coupon ) .

Ser . 6 ,
Lit .

CR 1 . Mark
Nr . 3315.

Erster Coupon zum
Rentenbriefe über

300 Jk
( ioo Taler Kurant ) .

Wertlos . Zinssehein (Coupon ) .

Ser . 6 , Cp . 2 .
Lit . C .

6 Mark
Nr . 3315.

Zweiter Coupon zum
Rentenbriefe über

300 Jk
( ioo Taler Kurant ) .

Inhaber empfängt am 1 . ApptL. 1891 an halbjährigen Zinsen
des Rentenbriefes über ‘

äfjb ^ Ü ( 100 Rtlr.) von der Kasse der
Unterzeichnete«. ReStenbank Sechs Mark .

Berlin(^p :ff| | . Juli 1890 .
Direktion der

Eingetragen Fol . 18 .
Adler .

die Provinz Brandenburg .

Ausgefertigt
Klose .

Inhaber empfängt am 1 . Oktober1891 an halbjährigen Zinsen
des Rentenbriefes über 300 -',# ([ 100 Rtlr.) von der Kasse der

Unterzeichneten Renteajiank Sechs Mark .
Berlin, dpnT . juli 1890 .

\ « ? :
Direktion der Rentenbank ',fj^ # (e Provinz Brandenburg .

Eingetragen Fol . 18 Ausgefertigt
■ ” Klose .Adler .

Dieser Zinscoupon wird ungütig , wenn derselbe nicht bis zum 31 . März 1895 bei der ^
Kasse der Rentenbank zur Einlösung des Geldbetrages eingereicht worden ist.

Dieser Zinscoupon wird ungiltig , wenn derselbe nicht bis zum 30 . Sept . 1895 bei der
Kasse der Rentenbank zur Einlösung des Geldbetrages eingereicht worden ist .

r
| Ser . 6 , Cp . 3 .

Lit . C .
6 Mark

Nr . 3315 .

Dritter Coupon zum
Rentenbriefe über

300 Jk
( ioo Taler Kurant ) .

Inhaber empfängt am 1 . 1892 an halbjährigen Zinsen
j des Rentenbriefes über JflOO Rtlr.) von der Kasse der
' unterzeichneter| R&nj^nbank Sechs Mark .
! Berlin, ) der! I , Juli 1890 .

Direktion der Rentenbarifr +Br die Provinz Brandenburg .

Eingetragen Fol . 18.

«k =
Adler .

Ausgefertigt
Klose .

Ser 6 , Cp 4 Q Mark
Lit . C . Nr . 3315.

Vierter Coupon zum
Rentenbriefe über

300 Jk
( ioo Taler Kurant ) .

Inhaber empfängt am 1 . Okt^ Ä>'J892 an halbjährigen Zinsen
des Rentenbriefes über 300MI t£ l()0 Rtlr.) von der Kasse der

Unterzeichneten Kenfejibank Sechs Mark.
Berlin , d^nJJ Juli 1890 .

Direktion der Rentenbank fffr -llie Provinz Brandenburg .

Eingetragen Fol . 18 .
Adler .

Ausgefertigt
Klose .

Dieser Zinscoupon wird ungiltig , wenn derselbe nicht bis zum 31 . März 1896 bei dei^
Kasse der Rentenbank zur Einlösung des Geldbetrages eingereicht worden ist .

fieser Zinscoupon wird ungiltig , wenn derselbe nicht bis zum 30 . Sept . 1896 bei der
Kasse der Rentenbank zur Einlösung des Geldbetrages eingereicht worden ist .

Ser . 6 , Cp.
Lit . C .

0 . 6 Mark
Nr . 3315 .

Fünfter Coupon zum
Rentenbriefe über

300 ,/k
(100 Taler Kurant ) .

Inhaber empfängt am 1 .
des Rentenbriefes über 3)

Unterzeichneten ! Ri

ilJlßöS an halbjährigen Zinsen
100 Rtlr.) von der Kasse der

tiknbank Sechs Mark .
Berlin,Ulen' l ) Juli 1890 .

Direktion der Rentenbanl

Eingetragen Fol . 18 .
Adler .

die Provinz Brandenburg .

Ausgefertigt
Klose .

&fc

Ser . 6 , Cp . 6 .
Lit . C .

6 Mark
Nr . 3315.

Sechster Coupon zum
Rentenbriefe über

300 Jk
( 100 Taler Kurant ) .

Inhaber empfängt am 1 . Okt^bfWJk893 an halbjährigen Zinsen
des Rentenbriefes über 300 iJi jj | Ä) Rtlr.) von der Kasse der

Unterzeichneten RjentSnkank Sechs Mark .
Berlin , dd 1890 .

Direktion der Rentenbank furaie Provinz Brandenburg .

Eingetragen Fol . 18 . Ausgefertigt
Adler . Klose .

A
Dieser Zinscoupon wird ungiltig , wenn derselbe nicht bis zum 31 . März 1897 bei der ^

Kasse der Rentenbank zur Einlösung des Geldbetrages eingereich wor den ist .
Dieser Zinscoupon wird ungiltig , wenn derselbe nicht bis zum 30 . Sept . 1897 bei der

Kasse der Rentenbank zur Einlösung des Geldbetrages eingereicht worden ist .

•>

Ser . 6,
Cp . 7— 15 .

Berlin , den 1 . Juli 1890 .
Direktion der Rentenbank für die Provinz Brandenburg .

Eingetragen Fol . 18.
Adler .

Ausgefertigt
Klose .

Ser . 6 , Cp . 16 .
Lit . C .

Sechszehnter Coupon
zum Rentenbriefe über

300 vfk
(ioo Taler Kurant ).

6 Mark
Nr . 3315 .

Ok^ b(5^
N
| 898 an halbjährigen Zinsen

Rtlr .) von der Kasse der
Inhaber empfängt am 1
des Rentenbriefes über 300uA

Unterzeichneten Renftnfeank Sechs Mark ,
Berlin , d^ yy ^ pli 1890 .

Direktion der Rentenbank für die Provinz Brandenburg .

Eingetragen Fol . 18 .
Adler .

Ausgefertigt
Klose .

A
Dieser Zinscoupon wird ungiltig , wenn derselbe nicht bis zum 30 . Sept . 1902 bei der

Kasse der Rentenbank zur Einlösung des Geldbetrages eingereicht worden ist .

Brandenburg . ’O

r
Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Rückgabe zu dem Rentenbriefe Lit . C . Nr . 5315

^ 30ü ~ Jk (10d - Tt )“ • mdie 7 . Serie Zins -Coupons für die Zeit vom lLJitoBer |L8f8 Mi SsptjÄpber 1906 . — Wird hiergegen rechtzeitig bei der
Unterzeichneten Behörde Widerspruch erhoben, s§f*«rfi| lgt | die jA | s)'ei<Jhtjng dl§r neuen Coupons an den Besitzer des gedachten

RentenWieks gpgjäi beioncete Quittung.
C

^
yje ^ in,ldCT ^ ^fulil890 . : j

Direktion der ^en «^ plnk ^ ^ die^ ?o^ inz Brandenburg .

Eingetragen Fol . 18 .
Ausgefertigt.

(Adler) .
Klose .

jtöark 300 jtöark |Ms
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Auszug aus den Statuten der Deutschen Grundcredit -Bank .

Art . 18 . Für die von der Deutschen Grund¬
credit -Bank emittierten Pfandbriefe , auf welche das
Herzoglich -Coburg-Gothaische Gesetz , betreffend die
Sicherstellung der Rechte der Besitzer von Pfand¬
briefen vom 4 . April 1885 überall Anwendung findet,
haften die sämtlichen von ihr dagegen erworbenen
Hypotheken - und Grundschuldforderungen nach Mass -

gabe des gedachten Gesetzes, sowie das sonstige
Vermögen der Gesellschaft .

Die Deutsche Grundcredit - Bank darf keinen
Pfandbrief emittieren , bevor nicht der Kapitalbetrag
desselben durch eine entsprechende hypothekarische
oder Grundschuld -Forderung von gleicher Höhe ge¬
deckt ist .

Der Kommissarius der Staatsregierung — Art . 44 —
sowie der Pfandhalter haben dies besonders zu kon¬
trollieren und auf den zu emittierenden Pfandbriefen
mit ihrer Unterschrift zu bescheinigen.

Der Gesamtbetrag der umlaufenden Pfandbriefe ,
in Höhe des Nominalwertes derselben, muss jederzeit
durch hypothekarische oder Grundschuld -Forderungen
von mindestens gleicher Höhe und gleichem Zins¬

erträge gedeckt sein
Ist ausnahmsweise die Aufgabe des Pfandrechts

an Hypotheken oder Grundschulden ohne entsprechen¬
de Verringerung des Pfandbrief -Umlaufs nötig , so ist
für entsprechenden Ersatz durch andere Wertpapiere
oder Gelder gemäss § 29 des Ooburg-Gothaischen Ge¬
setzes vom 4 . April 1885 sogleich Sorge zu tragen .

Zur Sicherung des hier und in den folgenden
Artikeln für die Pfandbrief -Inhaber bestimmten Vor¬

zugsrechts und damit in jedem Falle die sämtlichen
zur Deckung der Pfandbriefe bestimmten und künftig
zu bestimmenden hypothekarischen und Grundschuld-

Forderungen zunächst zur Befriedigung der Pfandbrief -

Inhaber dienen und erst nach vollständiger Befrie¬

digung derselben von anderen Gläubigern in Anspruch
genommen werden können , bestellt die Bank ihren
sämtlichen jetzigen und künftigen Pfandbrief -Inhabern
an den erwähnten hypothekarischen und Grundschuld -

Forderungen ein gemeinsames Faustpfandrecht im
Sinne des § 40 der Reichs-Konkurs -Ordnung nach Mass -

gabe des oben erwähnten Gesetzes vom 4 . April 1885 .
Die verpfändeten Dokumente u . sonstigen Wert¬

gegenstände werden im Bank-Tresor aufhewahrt und
befinden sich unter Verschluss des Bankvorstandes
und des Pfandhalters .

Art . 19 . Die Verminderung des Umlaufs der Pfand¬
briefe erfolgt durch Rückkauf oder durch Auslosung .

Art . 20 . Die zur Zurückzahlung ausgelosten
Pfandbriefe werden nach ihren Serien oder Nummern,
sowie der Termin und der Ort der Rückzahlung des

Kapitalbetrages , dreimal öffentlich bekannt gemacht ,
und zwar das erste Mal wenigstens sechs Monate vor
dem Rückzahlungs -Termine . Mit diesem Termine hört
die Verzinsung der gekündigten Kapitale auf.

Ifoickzahlungs- und Tilgungs -Plan
der 3 lU %igen Pfandbriefe , Abt. IV der Deutschen Grundcredit-Bank zu Gotha.

Die Abteilung IV der Pfandbriefe umfasst :
Stück 9000 Lit . A . a 300 Mark . . . Mark 2 700 000. —

„ 8000 „ B . 4 500 „ . . . „ 4000000 . -

„ 7300 „ C . k 1000 „ . . . „ 7300 000. —

„ 2000 „ D . a 3000 „ . . . „ 6 000 000.—
Mark 20 000 (300 . —

Die Pfandbriefe sind mit 3 ‘/2
°/o verzinslich , es sind ihnen halbjährlich am 1. April und 1. Oktober fällige

Zinsscheine für 10 Jahre und Erneuerungsscheine beigegeben.
Die Pfandbriefe sind bis zum Jahre 1905 weder kündbar noch verlosbar.

Vom Jahre 1905 ab ist die Gesamtkündigung oder die Kündigung vom Teilbeträge mit sechsmonatlicher Frist

jederzeit zulässig . Es müssen aber von da ab jährlich mindestens Vs % der umlaufenden Beträge , zuzüglich der

ersparten Zinsen auf die eingelösten Beträge durch Auslosung oder Rücklauf getilgt werden.

Die Ziehungen finden im Monat März statt , die Rückzahlung der ausgelosten Pfandbriefe erfolgt vom 30 .

September des Auslosungsjahres ab.



IV. Muster eines Pfandbriefes .
D . B . B . - M 17 ^ 413 .

1000Wertlos

Unkündbarer Pfandbrief
Abt . IV. Lit . C. No . 2052.

D ie Deutsche Gruudcredit-Bank schuldet , unter der im Art. 18 des Statuts
angegebenen Haftung und Garantie , dem Inhaber dieses Pfandbriefes

Eintanisend Mark
'Reichswährung,

verzinsbar zu 3 % Prozent .

Die Einlösung , durch Barzahlung des Nominalbetrages, erfolgt durch die
Deutsche Grnndcredit - Bank im Wege der Auslosung und des öffentlichen

Aufgebots nach Massgabe des umstehenden Rückzahlungs - und Tilgungs -Planes.

GOTHA , den 16 . April 1885 .

Der Aufsichtsrat . Der Vorstand .
Stempel ,

Eingetragen im Pfandbrief-Register sub Fol . 302 ,
Der Konirollbeamte .

M

Für den gegenwärtigen, nach den Bestimmungen des Statuts ausgegebenen , Pfandbrief
ist die nach den Statutenjvorgeschriebene Sicherheit durch Faustpfänder vorhanden.

GOTHA , den 10. Oktober 1885 .

Der Staatskommissarius .
(Unterschrift .)

Der Pfandhalter.
(Unterschrift.)

Nur für den Schulgebrauch .

.Eoerswolde

Herausgegeben von
Rob . N eumann. Lehrer in Eberswalde.



IV. Zum „Muster eines Pfandbriefes .“
I ) . R . G . - M . 173 413 .

Wertlos .

Eraenerungmhein
zum Zinsbogen

des
unkündbarenPlandbriefes

Abt. IV.
Eino Modifikation ver¬
lorener oder vernichte¬
ter Erneuerungsscheine
findet nicht statt .

Art . 23 u . § 9 d . Stat ,

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - B ANK .

Erneuerungsschein.
Dem Inhaber dieses Erneuerungsscheins werden

gegen dessen Rückgabe , nach zehn Jahren und vor-
gängigOT̂ ekajMrtiwmhungj^te^sVorst ^ tes, Zins¬
scheine p3r | Bpere licifamtfKhre itospptnemTl &euen
ErneueriBga "'-11' " ' " < / I

ntersc

ßincfettagen
im cRj . -m. G cto i . 202 .

Der Kontroltbeamte .
Unterschrift .

Lit . O .

No . 2052
über

e# 1000.
Verzinslich

zu 3 ' /j Prozent .

20. Zinsschein
zum

tmkündbarenPIandbriel

Abt. IV .
Eine Modifikation ver¬
lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art . 23 u . § 9 d . Statute .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,60 Mark halbjährige, 3V2 °/oige
Zinsen von Eintausend Mark ,zahlbar am 1 . April 1895 bei der
Hauptkass

‘BJP9btha u . den sonst
bekannt gJnajnten Stellen .

Gotha , ^ ^ 1885 .
Der Vorstand . D jP Kontroltbeamte .
Unterschrift . Unterschritt .

Lit . C .

No . 2052.
Zinsschein

1,50
zahlbar

I . April 1895 .

f zum

^ ^ £ uj)kündbarenPfandbrieI
IV.G Abt.

Eine Modifik ation ver¬
lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art . 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Markhalbjährige , 3 ’/j °/0ige
Zinsen von Eintausend Mark ,zahlbar am 1. Okt . 1894 bei der
HauptkassMu^ iotha u . den sonst
bekannt gÄifiu/iten Stellen .

Gotha , Mê lG. 1885 .
Der VorstamP ^ DÄI ^ÄffÄlbeamte .
Unterschrift . ^ Unterschrift .

18. Zinsschein
zum

unkündbarenPIandbriel
Abt. IV .

Eine Modifikation ver¬
lorener oder vernich -
toterZinsscheine findet
nicht Rtatt .
Art . 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Markhalbjährige, 3I/2
°/oige

Zinsen von Eintausend Mark,zahlbar am 1 . April 1894 bei der
Hauptkas ^JipO ^ ha u . den sonst
bekannt glnumhten Stellen .
Gotha ,

Der Vorstand .
Unterschrift .

NtIO 1885 -
D#

'

*iß Kontrollbeamte .
Unterschrift .

Lit . C .
No . 2052.

17,50
zahlbar

I . April 1894 .

17 . Zinssohein
i— zum

C ^ upkündbarenPfandbrie !
ZZr Abt . iv.
^ Eine Modifikation ver¬

lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet

^ 1 nicht statt .
Art , 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50Markhalbjährige , 31/,, °/oige
Zinsen von Eintausend Mark,zahlbar am 1 . Okt 1893 bei der
HauptkasjÄÜ ^ jotha u . den sonst
bekannt gWrffäMhten Stellen .

Gotha , Bê lß . 1885 .
Der VorstatÄ ® DÄ ((Aniüllbeamte .
Unterschritt . ß Unterschrift .

16 . Zinsschein
zum

unkündbarenPIandbriel

Abt. IV.
Eine Modifikation ver¬
lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art , 23 u . | 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Markhalbjährige,31/2
0/o' geZinsen von Eintausend Mark ,zahlbar am 1 . April 1893 hei der

HauptkaSW )Pflotha u . den sonst
bekannt gimaphten Stellen .

GothaJ
Der Vorstand .
Unterschrift . ^ T̂ v. lAi.Dnl

1885 .
irollbeamte .

Unterschrift .

Lit . C .

No . 2052.
Q/ff 17,50

I . April l893> *- 3
CO

o
H- ^ hIÖ . Zinsschein

zum
unkündbarenPfandbriei

Abt. IV .
ne Modifikation ver¬

lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art . 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Mark halbjährige, 31/2 %ige
Zinsen von Eintausend Mark,zahlbar am 1 . Okt . 1892 bei der
Hauptka ^seinGotha u . den sonst
bekannt « l̂ Mhten Stellen .

Gotha Jdy 16 .^ .nril 1885 .
Der VorstdMjB D&rjg^ latJon beamte .
Unterschritt . ß Unterschritt ,

14. Zinsschein
zum

unkündbarenPIandbriel

Abt. IV .
Eine Mortifikation ver¬
lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art . 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Mark halbjährige, 31/2 %ige
Zinsen von Eintausend Mark,zahlbar am 1 . April 1892 hei der
HauptkaSBfeMWothau . den sonst
bekannt Jfemaehten Stellen .

Gothaldt # 16 . 1835 .
Der Vorstand . Dar f̂ ontrnUbeamte ,
Unterschrift . * Unterschrift ,

Lit . C .

No . 2052.
oJf 17,50

zahlbar

c
o

13 . Zinsschein .
Zahlbar am 1 . Oktober 1891.

Gotha , den 16 . April 1885.

I . April 1892 .

12 , Zinsschein .
Abgeschnitten am 1 . April 1891.

Gotha , den 16 . April 1885.

Abt. IV.
Zinssch . 11 — 1 .

Gotha , den 16 . April 1885 .

Lit . C .

No . 2052.
oJf 17,50

zahlbar

I . Okt . 1894.

Lit . C.

No . 2052.
oJf 17,50

zahlbar

I . Okt . 1893 .

Lit . C .

No . 2052.
;2/f{ 17,50

zahlbar

I . Okt. 1892 .

2 . vervollständigte Auflage . 1904 .



17 Mark 50 Pfennig .
Dieser Zinsschein ist nach dem 1 . April .1899 ungültig und

der darauf zu erhebende Zins der Gesellschaft verfallen . Art .
23 des Statuts .

17 Mark 50 Pfennig .
Dieser Zinsschein ist nach dem 1 . Oktober 1899 ungültig und

der darauf zu erhebende Zins der Gesellschaft verfallen . Art .
23 des Statuts

17 Mark 50 Pfennig .
Dieser Zinsschein ist nach dem 1 . April 1893 ungültig und

der darauf zu erhebende Zins der Gesellschaft verfallen . Art .
23 des Statuts .

1 . Oktober 1898 .

1 . April 1897 .

O

© -

1 . Oktober 1897 .

1 . April 1896 . 1 . Oktober 1896

ö -

Wann waren die Zinsscheine Nr . 11 — 1 verfallen ? Wann wertlos ?



Bedingungen
m einer non der Stadtgemernde Kerl !« anfMnehmenden Anleihe non

70000000 Mark Reichsmahrnng .

Die Anleihe ist mit drei und einem Halben vom Hundert jährlich verzinslich und seitens des Gläubigers
unkündbar .

Die Rückzahlung der ganzen Schuld von 70000000 Mark erfolgt nach Maßgabe des genehmigten Til¬
gungsplans mittels Verlosung der Anleihescheine in den Zähren 1887 bis spätestens 1tL0 einschließlich aus
einem Tilgungsstockc , welcher mit wenigstens einem und einem Halben vom Hunterl des Kapitals jährlich unter
Zuwachs der Zinsen von den zmückgezahlten Schuldbeträgen gebildet wird .

Die Auslosung geschieht in dem Monat September jeden Jahres .
Der Stadtgemeinde bleibt jedoch das Recht Vorbehalten , den Tilgungsstock zu verstärken cder auch sämt¬

liche noch im Umlauf befindliche Anleihescheine auf einmal zu kündigen . Ebenso bleibt der Stadtgemeinde das
Recht Vorbehalten , die zur Tilgung erforderlichen Anleihescheine nicht auszulosen , sondern durch Ankauf zn
beschaffen .

Die durch die verstärkte Tilgung ersparten Zinsen wachsen ebenfalls dem Tilgungsstocke zu .
Die ausgelosten , sowie die gekündigten Anleihescheine werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben , Num¬

mern und Beträge sowie des Termins , in welchem die Rückzahlung erfolgen soll , öffentlich bekannt gemacht
Diese Bekanntmachung erfolgt spätestens drei Monate vor dem Zahlungstermine in dem . Deutschen Reichs - und
König ! . Preutz . Staatsanzeiger

"
, dem „ Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam "

, sowie der „ Vossischen
und „ National -Zeitung " Hierselbst . Geht eins dieser Blätter ein , so wird an dessen Sielle von den städtische
Behörden mit Genehmigung des Königlichen Oberpräsidenten von Berlin ein anderes Blatt bestimmt .

Bis zu dem Tage , wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist , wird es in halbjährlichen Terminen
am 1 . Januar und am 1. Zuli , von heute ab gerechnet , mit drei und einem Halben vom Hundert jährlich verzinst .

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Rückgabe der fällig gewordenen Zins¬
scheine beziehungsweise dieses Anleihescheines bei der Sladt -Hauptkasse zu Berlin und zwar auch in der nach dem
Eintritt des Fälligkeitstermines folgenden Zeit . Mit dem zur Empfangnahme des Kapitals eingereichten An¬
leihescheine sind auch die dazu gehörigen Zinsscheinc der späteren Fälligkeitstermine zurückzulieiern . Für die
fehlenden Zinsscheine wird der Betrag vom Kapital abgezogen .

Die gekündigten Kapitalbeträge , welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Nückzahlungstermine nicht er¬
hoben werden , sowie die innerhalb vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres , in welchem sie fällig geworden ,
nicht erhobenen Zinsen verjähren zu Gunsten der Stadt Berlin .

Wenn die zu tilgenden Anleihescheine statt durch Verlosung aus freier Hand erworben werden , so soll
die Tilgung unter Angabe des Betrages der angekauften Anleihescheine alsbald , nachdem der Ankauf erfolgt ist,
durch die oben bezeichneten Blätter bekannt gemacht werden .

Das Aufgebot und die Kraftloserklärung verlorener oder vernichteter Anleihescheine erfolgt nach Vorschrift
der HZ 838 und ff. der Civilprozeß -Ordnung für das Deutsche Reich vom 30 . Januar 1877 (R .-G .-Bl . S . 8b )
beziehungsweise nach H 20 des Ausführuugsgesetzes zur Deutschen Civilprozeß -Ordnung vom 21 . März 1879

^Ges .-S . S . 281 .)
Zinsscheine können weder aufgeboten , noch für kraftlos erklärt werden . Doch soll demjenigen , welcher

den Verlust von Zinsscheinen vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei dem Magistrat zu Berlin an -
meldct und den stattgehabten Besitz der Zinsscheine durch Vorzeigung des Anleihescheines oder sonst in glaubhafter
Weise dartut , nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der angemeldeten und bis dahin mcht vorgekommenen
Ziussckeine gegen Quittung ansgezahlt werden .

Mit diesem Anleihescheine sind halbjährige Zinsscheinc bis zum Schluffe des Jahres 1886 ausgegeben ,
die ferneren Zinsscheine werden für vierjährige Zeiträume ausgegeben werden . Die Ausgabe einer neuen Reihe
von Zinsscheinen erfolgt bei der Stadt -Hauptkafse in Berlin gegen Ablieferung der , der älteren Zinsscheinreihc
beigedruckten Anweisung . Beim Verluste der Anweisung erfolgt die Aushändigung der neuen Zinsscheinreihe an
den Inhaber des Anleihescheines , sosern dessen Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist .

Zur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtung haftet die Stadt Berlin mit ihrem Vermögen
und mit ihrer . Steuerkraft .

Berlin , den 1 . Dezember 1882 .

Magistrat hiesiger Königlicher Haupt - und Residenzstadt.
(Unterschriften .)



V. Alnstsr einer 8taüt-^nleik6.
i > . ir . 17 7̂ ^ 1 . ;.

PO Mark

el kis- M

100

Auchstaöe y . M . 71435 .
über

100 Mark Ueichswahrung .
Ausgefertigt in Gemäßheit des landesherrlichen Privilegiums vom 16. Oktober 1882

(Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam vom 18 . November 1882 , Seite 483 und Gesetz-Sammlung
für 1882 , Seite 292 , laufende Nr . 34) .

Grund der Beschlüsse der städtischen Behörden dom 8 . April , 12. Mai
und iA. September 1882 wegen Aufnahme einer Schuld von 70000000

Marli bekennt sich der Magistrat der Stadt Berlin namens der Stadtgemeinde
durch diese, für jeden Inhaber gültige, seitens des Gläubigers unkündbare Ver¬
schreibung zu einer Darlehnsschuld von

einhundert Mark,
welche an die Stadtgemeinde bar gezahlt worden ist.

Die Verzinsung dieses Kapitals erfolgt mit

Drei und einem Kalben vom Kundert
und die Tilgung der Anleihe mit einem und einem halben Prozent der üapiral -
schuld unter Hinzurechnung der ersparten Linsen nach Maßgabe der Allerhöchst
genehmigten, nachstehend abgedruckten Bedingungen .

Für die Sicherheit des Kapitals und der Linsen hastet die Stadt Berlin
mit ihrem gesamten gegenwärtigen und zukünftigen Vermögen und mi

^
hrer

Berlin , den i . Dezember 1882.

Magistrat hiesiger Königlicher Kaupt- und Westdenzstad8
'

Steuerkraft .

c/r
O

<v Ober-Bürgen,leister.

Hierzu sind Zinsscheine Nr . 1 bis 8
nebst Anweisung ausgereicht.

Buchstabe 0 . Nr . 71435 .
Kontrollbuch Seite 841 .

rrubeamter.Konti»

UsrLusKegsbva von Hob . dwumsnn , I^ebrer In Ubei-svaläe .



V. 2um „Nüsts ? einer Ztktät-^nleike ."
4 >. ir . 17 ^^ 413 .

Wertlos.

2chch0 » « 0 -

r

Jinsscheine Nr . 3 — ^.
Berln , dm 1 . Januar 1891 .

Berliner Stadt - Anleihe von 1882 . Reihe 3 . Rr 4 .

o ^ Z ^ in^schein Sr . 4 zu dem Anleihescheine der Stadt Berlin Z
über 100Mark Lit . 0 . No . 7143 5 !

^
Stempel O

^ zu 3V- Prozent Zinsen über 1 Mark 75 Pf . ^
Inhaber empfängt am 2 . Januar ? 1893 an halbjährlichen Zinsen ?

z aus der Stadt - Haupt -Kasse zu Berlin ?

; Eine Mark 75 Pfennig Reichsmahrnng . ^
Berlin , den 1. Januar 1691.

or
or

Magistrat hiesiger Königlicher Kaupk - und Residenzstadt .

2 Unterschrift . Unterschrift . y
*

^ Äontrollbeantter .
iOckch verjährt nach dem Gesetz vom 81 . März 1888 am 31 . Dezember 1897 .

Berliner Stadt - Anleihe von 1882 . Reihe .'! . Nr . 5 .

z Linsschein Sr . 5 zu dem Anleihescheine der Stadt Werlin
! über 100 Mark Lit. v. No . 71435 .o Stenlpel o
o zu 3V - Prozent Zinsen über 1 Mark 75 Pf . V
8 > Inhaber empfängt am 1 . Juli 1893 an halbjährlichen Zinsen aus
^ der Stadt -Haupt -Kasse zu Verlin

K Girre Mark 75 Pfennig Reichsmahrnng .
^

Berlin , den 1s. Januar 1s891s.

§ Magistrat hiesiger Königlicher Kaupk - und Residenzstadt .

v Unterschrift . Unterschrift .

OSS Verjährt nach dem Gesetz vom 91 . März 1888 am 31 . Aezcmber1897
" '

« ^

0SS0SS0 Berliner Stadt - Anleihe von 1882 . -t . Yr . 6 . VSSVSSV

Anch'
chein Sr . 6 zu dem Anleihescheine der Stadt Werlin *

über 100 Mark Lit. 0 . kilo . 71435 ^
o Stempel o

zu 3V - Prozent Zinsen über 1 Mark 75 Pf . A
Inhaber emvfängt am 2 . Januar 1894 an halbjährlichen Zinsen ?

ns der Stadt -Haupt - Kasse zu Berlin «

Gine Mark 75 Pfennig Reichsmahrnng .
§

Magistrat hiesiger Königlicher Kaupk - und Residenzstadt .
^

Unterschrift . Unterschrift . 0

jch Merjährk nach dem Gesetz vom 31 . März 1838 am 31 Dezember 1898 .

üssössv Berliner Stadt - Ä » leibe von 1882 . Neike -i . Vr . 7 . 2

L LinsscheinSr . 7 zu dem Anleihescheine der Stadt Berlin L
^ über 100 Mark
o

ö o .

Lit 0 . Xo . 71435 über 100 Mark
über 1 Mark 75 Pf . zu 3V - Prozent Zinsen

, 0SS0SS0 Berliner Stadt - Anleihe von 1882 . Reihe 3 . Rr . 8 . ossosso

* Binsschein Sr . 8 zu dem Anleihescheine der Stadt Verlin ?

_ Lit . 0 . ^ o . 7143 5 Z

-
s zu 3V- Prozent Zinsen

K , Inhaber empfängt am 1 . Juli 1894 an halbjährlichen Zinsen aus M
der Stadt -Haupt -Kasse zu Berlin aus der Stadt -Haupt - Kasse zu Berlin

Eine Mark 75 Pfennig Reichsmährung . Ä —. A Eine Mark 75 Pfennig Reichsmahrnng
Berlin , den 1. Januar jsZyjs. » «mm » Berlin , den 1s. Januar Is89K

Kl
ö Magistrat hiesiger Königlicher Kaupk - und Residenzstadt . 8

^
3 Magistrat hiesiger Königlicher Kaupk - und Residenzstadt . 9

) Wappen ^ ^ Wappen
O Unterschrift . Unterschrift . 8 di Unterschrift . Unterschrift . O
^ Äontrollbeamter . Äontrollbeamter . 5
OSS MerjShrk nach dem Gesetz vom 31 . März 1838 am 3l . Dezember 1898 . Verjährt nach dem Gesetz vom 31 . März 1888 am 3l . Dezember 1899 .

über 1 Mark 75 Pf . A
Inhaber empfängt am 2 . Januar 1895 an halbjährlichen Zinsen T

«

DZ Anweisung . W
Berliner Stadt -Anleihe von 1882 zu 3V- Srozent .

Einweisung W dem AnWMU der Mt KM
über 100 Mark

Stempel

Lit . 0 . No . 714 3 5 . —

K >

Inhaber empfängt gegen diese Anweisung die 4 . Reihe Zinsscheine für die vier Jahre vom
1 . Januar 1895 bis dahin 1899 bei der Stadt-Haupt-Kasse zu Berlin , sofern von dem Inhaber
des Anleihescheins nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben worden ist .

Berlin , den 1 . Januar 1891 .

Magistrat hiesiger Königlicher Haupt - und Residenzstadt.
Wappen

Unterschrift . Unterschrift .

Äontrollbeamter .

Anweisung .

Wertlos.

2 . vsrvoIl8ts.lläiAts a .uüaAS. 1904 .
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